
 
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 

Bearbeitungsvermerke: 

Berechtigung:  ja / nein 

Sachbearbeiter:  

Datum:   

 

 

Antrag 

auf Ausstellung eines „Schülerticket Hessen“  
nach § 161 Hessisches Schulgesetz  

 

1a) Schüler / Schülerin  männlich |  weiblich  
 
Familienname: …………………………………. Vorname: ………………………………. Geburtsdatum: ……………..
      
PLZ / Ort: ……………………………………….. Straße: ………………………………….. Ortsteil: ………………………  

1b) gesetzlicher Vertreter (bei Minderjährigen)   Herr |  Frau |  Eheleute  
 
Familienname: …………………………………. Vorname: ……………………………….. Telefon: ………………………
       
PLZ / Ort: ……………………………………….. Straße: ………………………………......  Ortsteil: ……………………… 

E-Mail (optional): ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

2) Schulbesuch / Schulform  
 
Name der besuchten Schule ……………………………………………………………………………………………………. 
 

 Grundschule |  Hauptschule |  Realschule |  Gymnasium G8 |  Gymnasium G9 
 

 zweijährige Berufsfachschule |  Berufsvorbereitungsjahr |  Berufsgrundbildungsjahr / PuSch    
 

 InteA / Intensivklasse |  integrierte Gesamtschule  |  sonstige …………………………………….................. 

 

Ich / Wir beantrage(n) hiermit die Ausstellung des Schülerticket Hessen nach den in § 161 Hessisches 
Schulgesetz genannten Voraussetzungen. Die Informationen auf der Rückseite habe(n) ich / wir zuvor 
aufmerksam durchgelesen und verstanden. 

 

…………………………………..                                                ……….………………………………………
  

 

 

 

 

 

Angaben zur Person 

Angaben zur besuchten Schule 

Bestätigung durch Antragssteller und Schule 

Ort, Datum Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
bzw. des volljährigen Schülers 

Bestätigung durch die Schule: 

Der Schüler / die Schülerin besucht die Klasse …………… und benutzt ab dem ……………….......... 
ständig den Linienbus / die Bahn zwischen ………………………….... und  ………………………….....  

Die über den Schulbesuch gemachten Angaben treffen zu. 

 

………………………………….     ……………………………………… 
Ort, Datum        Schulstempel und Unterschrift 

� Neuantrag  � Änderungsantrag  



 
 
 
 
 
 

Wichtige Informationen 

 

� Dieser Antrag ist ausschließlich nur für die im Landkreis Waldeck-Frankenberg wohnenden 
Schülerinnen und Schüler bestimmt. 
 

� Der Antrag gilt auch für die folgenden Schuljahre und muss daher nicht jährlich neu gestellt werden. 
 

� Schulwechsel,5Schulformwechsel sowie Wohnungswechsel des Schülers sind dem 
Schulwegkostenträger über das Schulsekretariat unverzüglich mitzuteilen. Anschließend wird der 
Anspruch nach § 161 Hessisches Schulgesetz neu überprüft. Zu Unrecht gezahlte Leistungen 
werden zurückgefordert. 
 

� Das Schülerticket Hessen wird als Chipkarte (eTicket) ausgestellt. Bei Verlust der Chipkarte wird 
die als verloren gemeldete Chipkarte gesperrt. Eine Ersatzkarte kann gegen Zahlung einer 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,00 € über das Sekretariat der Schule bestellt werden. 
 

� Das Schülerticket Hessen gilt in ganz Hessen. Sie können alle öffentlichen Nahverkehrsmittel 
innerhalb Hessens in den Verkehrsverbünden NVV, RMV und VRN nutzen. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter www.nvv.de/tickets-tarife/tickets/schuelerticket-hessen sowie unter 
www.schuelerticket.hessen.de. 
 

� Außerhalb Hessens gilt das Schülerticket Hessen nach Warburg in Nordrhein-Westfalen, 
Hannoversch Münden und Staufenberg in Niedersachen, nach Gerstungen in Thüringen, in den 
RMV/VRN-Übergangsgebieten nach Weinheim und Eberbach in Baden-Württemberg sowie nach 
Mainz und Worms (VRN-Gebiet 43) in Rheinland-Pfalz. 
 

� Das Schülerticket Hessen wird im Rahmen einer dreijährigen Erprobungsphase zum 01.08.2017 
eingeführt. Änderungen durch das Land Hessen sind durchaus möglich, sodass ein Wechsel zu 
den ursprünglichen, relationsgebundenen Schülerjahreskarten (Wegstrecke: Wohnort <-> Schulort) 
nicht auszuschließen ist. In diesem Fall würde kein Anspruch mehr auf ein hessenweit gültiges 
Verbundticket bestehen.  
 

� Die Bearbeitung des Antrags auf Ausstellung eines Schülerticket Hessen erfolgt unter 
Berücksichtigung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (siehe beigefügtes Informationsblatt). 
 
 

 
Bitten senden Sie den ausgefüllten und bestätigten Antrag über das Schulsekretariat an: 

Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 
Öffentlicher Personennahverkehr 

Postfach 17 09 
34487 Korbach



Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
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Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entfaltet 
ab dem 25.05.2018 auch in Deutschland unmittelbare 
Rechtswirkungen. Als Ihr Ansprechpartner für die 
Abwicklung der Schülerbeförderung sind wir daher 
verpflichtet, Sie aus diesem Anlass über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten (z. B. Name, Anschrift, 
Schulform) zu informieren. 

Die Zwecke der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten sind nachfolgend unter 2. dargestellt. 

1. Wer ist für die Verarbeitung meiner 

personenbezogenen Daten verantwortlich und an wen 

kann ich mich bei Fragen wenden? 

Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen 

zum Datenschutz (z. B. DS-GVO) für die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten ist:  

Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 

Arolser Landstraße 27 

34497 Korbach 

Telefon: 05631 955 0  

Fax: 05631 955 401 

E-Mail: info@ewf.de 

Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen für Fragen zur 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter Energie 

Waldeck-Frankenberg GmbH, Arolser Landstraße 27, 34497 

Korbach, Telefon: 05631 974 278,  

E-Mail: datenschutz@ewf.de gerne zur Verfügung. 

2. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden 

von mir verarbeitet? Zu welchen Zwecken und auf 

welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung? 

Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener 

Daten: 

• Kontaktdaten Schüler (z. B. Name, Geschlecht, 

Adresse, ggf. E-Mail-Adresse, Geburtsdatum), 

• Kontaktdaten gesetzlicher Vertreter (z. B. Name, 

Geschlecht, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), 

• Name der besuchten Schule, 

• Schulform, 

• Bankdaten. 

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten werden zu 

den folgenden Zwecken auf folgender Rechtsgrundlage 

verarbeitet: 

a) Ausstellung eines Schülertickets sowie Abrechnung der 

Beförderungskosten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. 

b) DS-GVO. 

b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen 

handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf 

Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 

 

3. Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezogenen 

Daten gegenüber anderen Empfängern? 

Eine Offenlegung bzw. Übermittlung Ihrer 

personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich im 

Rahmen der unter 2. genannten Zwecke gegenüber 

folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern:  

IT-Dienstleister, Druck- und Versanddienstleister, 

Verkehrsunternehmen, Geldinstitute, Schulwegkostenträger 

sowie andere Berechtigte (z. B. Behörden und Gerichte), 

ausschließlich, soweit hierzu eine gesetzliche Verpflichtung 

oder Berechtigung besteht. 

3. Erfolgt eine Übermittlung meiner 

personenbezogenen Daten an oder in Drittländer? 

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an oder 

in Drittländer oder an internationale Organisationen erfolgt 

nicht. 

4. Für welche Dauer werden meine personenbezogenen 

Daten gespeichert? 

Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. 

genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die 

Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. 

5. Welche Rechte habe ich in Bezug auf die 

Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten? 

Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte 

hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten: 

• Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten 

personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO), 

• Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden 

gespeicherten Daten fehlerhaft, veraltet oder sonst wie 

unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO), 

• Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig 

ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die 

Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder Sie 

eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter 

personenbezogener Daten widerrufen haben (Art. 17 

DS-GVO), 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine 

der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten 

Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), 

• Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, 

Sie betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 

DS-GVO), 

• Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der 

Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der 

Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 

Abs. 3 DS-GVO) und 

• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

(Art. 77 DS-GVO). 
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Widerspruchsrecht 

Sie können uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten ohne Angabe von 

Gründen widersprechen. Wir werden die 

personenbezogenen Daten nach dem Eingang des 

Widerspruchs nicht mehr verarbeiten und die Daten 

löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zum Zweck der 

Vertragserfüllung (z.B. Abwicklung Schülerticket Hessen 

oder die Erstattung von Beförderungskosten) 

erforderlich ist oder die Verarbeitung der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen dient. 

Der Widerspruch ist zu richten an: 

Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 

Arolser Landstraße 27 

34497 Korbach 

Telefon: 05631 955 0 

Fax: 05631 955 401 

E-Mail: datenschutz@ewf.de 

Sehr gerne stehen wir Ihnen für alle Fragen zu diesem 

Schreiben oder zur Einhaltung des Datenschutzes zur 

Verfügung. 

Freundliche Grüße 

Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 
 


